
tig sind Außenwirtschaftspolitik und in mehr
oder minder direkter Form die Entwicklungs-
politik darauf ausgerichtet, die eigene Volks-
wirtschaft zu fördern, wie sich beispielsweise
anhand der Importquoten der Europäischen
Gemeinschaft gegenüber Drittländern oder
der Art und Bindung der Entwicklungshilfe
unschwer ablesen läßt.
In diesem Rahmen von Außenpolitik konnten
Ziele der Umweltpolitik aus mehreren Grün-
den nur schwer wahrgenommen werden:
— Umweltpolitik hat zwar historische Vor-
läufer22), in ihrer heutigen Form ist sie jedoch
ein vergleichsweise neuer Politikbereich, des-
sen Bedeutung zunächst eher als marginal an-
gesehen wurde.
— Die Umweltproblematik erschien während
der sechziger und siebziger Jahre vor allem
als Problem der Maßnahmekosten für die (ei-
gene) Wirtschaft und stand insofern sogar im
Gegensatz zur Wahrnehmung nationaler In-
teressen.
— Akute Umweltprobleme traten lange Zeit
nur innerhalb von Ballungsräumen mit leicht
erkennbarem lokalem Bezug auf. Großräu-
mige bzw. grenzüberschreitende Umweltbela-
stungen wie beispielsweise die Luftver-
schmutzung im europaweiten und globalen
Maßstab waren dagegen bisher meist nur
schwer identifizierbar. Grenzüberschreitende
Umweltbelastungen wurden daher nicht als
Bedrohung der eigenen (nationalen) Sicher-
heit aufgefaßt, wie dies beispielsweise bei
Grenzverletzungen selbstverständlich ist.
— Die Umweltbewegung entwickelte sich in
zahlreichen Ländern als Basisbewegung, die
Umweltschutz-Ziele, verkoppelt mit Zielen
individueller Emanzipation, außerhalb und so-
gar gegen den bestehenden Staatsapparat und
diesem zugrundeliegende Normen durchset-
zen wollte. Außenpolitik als Inkarnation „ho-
her Politik" des bestehenden Apparates
stellte in diesem Sinne quasi einen politi-
schen Gegenpol zur Artikulation umweltpoli-
tischer Forderungen dar.
— Insoweit sich Umweltschutz innerhalb
staatlicher Institutionen etablierte, geschah
dies in der Bundesrepublik und anderen Län-
dern — aufbauend auf einer bis in das 19.
Jahrhundert reichenden Tradition23) — vor

allem im Rahmen gewerbepolizeilicher Insti-
tutionen. Diese Institutionen und die durch
sie geprägte Praxis des Umweltschutzes wa-
ren und sind größtenteils durch Fachleute mit
ingenieurtechnischer bzw. naturwissenschaft-
licher Problemsicht bestimmt. Diesen Fach-
leuten jedoch liegt schon die Vorstellung
fern, daß ihr Arbeitsgegenstand nicht allein
technisch, sondern auch politisch geprägt ist.
Eine noch größere „Zumutung“ stellt ange-
sichts dessen der Gedanke dar, Umweltschutz
als Gegenstand von Außenpolitik fassen und
politisch behandeln zu wollen.
Aus diesen und ähnlichen Gründen blieben
Umweltpolitik und nationalstaatliche Außen-
politik bisher getrennte, füreinander „unwirk-
liche" Sphären. Inzwischen jedoch beginnen
sich einige der genannten Bedingungen er-
heblich zu verändern:
— Mit der wachsenden Sensibilität breiter
Kreise der Öffentlichkeit für Fragen der Um-
weltqualität und Umweltpolitik löst sich die
scharf abgezirkelte Umweltbewegung als op-
positionelle Bewegung in einem zunehmen-
den Konsens darüber auf, daß Umweltschutz
dringlich notwendig ist. Akute Umweltschä-
den wie das gegenwärtig um sich greifende
Waldsterben verdeutlichen dabei die Tatsa-
che, daß die Zerstörung ökologischer Struktu-
ren längerfristig immer auch handfesten öko-
nomischen Interessen zuwiderläuft.
— Auch auf parlamentarischer Ebene und in-
nerhalb des Verwaltungsapparates wächst die
Zahl derjenigen, die Umweltschutz als eine
erstrangige politische Aufgabe betrachten.
Damit können Umweltschutz-Forderungen
leichter in institutionalisierte Entscheidungs-
abläufe der (Innen- und) Außenpolitik einge-
bracht werden.
— Umweltbelastungen aus dem Ausland
werden mit wachsender Aufmerksamkeit re-
gistriert und als spürbare Verletzung eigener
Interessen angesehen24).
Der Schutz der Umwelt vor ausländischen
Umweltbelastungen wird damit zu einem Ge-
genstand nationalen Interesses, das auch au-
ßenpolitisch wahrzunehmen ist. Zur politi-
schen Diskussion stehen Konzept und Bedin-
gungen erfolgreicher Umwelt-Außenpolitik.



II. Konzept und Bedingungen von Umwelt-Außenpolitik

1. Begriff

Umwelt-Außenpolitik stellt die Gesamtheit
der Aktivitäten eines Staates bei der Wahr-
nehmung seiner Interessen bezüglich um-
weltpolitischer Fragen gegenüber anderen
Grundeinheiten der internationalen Politik
(vor allem Nationalstaaten und internationa-
len Organisationen) dar.
Wichtige umweltpolitische Bezugspunkte
sind dabei:
a) die internationale Verteilung bzw. Deposi-
tion von Umweltbelastungen,
b) der Ausstoß und damit die Gesamtgröße
von Umweltbelastungen, abhängig von der
technischen Struktur von Produktions- und
Konsumtionsabläufen einschließlich des Ein-
satzes emissionsmindernder Techniken,
c) der Verbrauch natürlicher Ressourcen, z. B.
an Wasser, Raum oder Energie,
d) der Umfang umweltbelastender Produk-
tion und Konsumtion sowie umweltbelasten-
den Verkehrs.
Gegenstand von Umwelt-Außenpolitik kön-
nen also über den technischen Umweltschutz
hinaus auch strukturelle Umweltaspekte von
Konsumtion, Verkehr und Produktion sein
bzw. die Strukturentwicklung in diesen Berei-
chen. Damit ergeben sich mögliche Einflüsse
der Umwelt-Außenpolitik insbesondere auf
die Außenwirtschaftspolitik und die Entwick-
lungspolitik.
Grenzüberschreitende Umweltbelastungen
werden zum großen Teil über die natürlichen
Umweltmedien Wasser und Luft transpor-
tiert25). Gesichtspunkte der Umwelt-Außen-
politik spielen daher seitens eines Landes ins-
besondere im Verhältnis zu denjenigen Län-
dern eine Rolle, mit denen es durch gemein-
same Gewässer verbunden ist, und die so ge-
legen sind, daß ein atmosphärischer Aus-
tausch von Luftschadstoffen mit ihnen leicht
möglich ist. Im Fall der Bundesrepublik sind
dies insbesondere Frankreich, die Benelux-
Staaten, England, die skandinavischen Staa-
ten, die DDR, die Tschechoslowakei, Öster-
reich und die Schweiz. Politisch relevant sind
in diesem Zusammenhang auch alle interna-
tionalen Organisationen, an denen die ge-
nannten Staaten (u. U. gemeinsam) beteiligt
sind, so die Europäische Gemeinschaft oder

die Europäische Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen (ECE).
Umweltbelastungen (z. B. Umweltchemika-
lien) gelangen daneben jedoch auch auf dem
Wege des Handelsaustausches bzw. des
Kraftfahrzeug-, Schienen- und Luftverkehrs
über nationale Grenzen hinweg. Insoweit be-
zieht sich nationale Umwelt-Außenpolitik
auch gerade auf diejenigen Länder, zu denen
ein Land enge wirtschaftliche Beziehungen
besitzt bzw. mit denen es verkehrsmäßig eng
verbunden ist. Im Fall der Bundesrepublik
sind dies neben den EG-Ländern beispiels-
weise auch die USA und Japan.

Hinsichtlich globaler Umweltprobleme sind
die Vereinten Nationen bzw. deren Unteror-
ganisationen der wichtigste Adressat der
deutschen Umwelt-Außenpolitik. Wie sich
beispielsweise im Verlauf der Internationalen
Seerechtskonferenz oder der Diskussion über
die wirtschaftliche Nutzung der Antarktis ge-
zeigt hat, wird die praktische Auswahl der
Gesprächspartner jedoch weit mehr durch die
ökonomisch-technische Kapazität der Indu-
striestaaten bestimmt als durch das Natur-
recht, ein Erdenbürger (irgend eines Landes)
zu sein.

2. Zielsetzungen

Hauptsächliches Ziel nationaler Umwelt-Au-
ßenpolitik ist es, die Bevölkerung, Natur und
Zivilisation des eigenen Landes vor grenz-
überschreitenden Belastungen aus dem Aus-
land zu schützen. Hieraus ergeben sich die
Zielsetzungen,
a) die internationale Verteilung bzw. den in-
ternationalen Transport von Umweltbelastun-
gen zu ungunsten des eigenen Landes zu ver-
hindern (z. B. den „Import" von Luftschadstof-
fen, die Einfuhr von giftigem Abfall),
b) den gesamten Umfang von Umweltbela-
stungen im Ausland, die das eigene Land be-
treffen können, möglichst weitgehend zu ver-
ringern.
Wird davon ausgegangen, daß Umweltbela-
stungen ins Ausland exportiert werden kön-
nen, ohne ins eigene Land zurückzugelangen,
so könnte es als weitere Zielsetzung nationa-
ler Umwelt-Außenpolitik aufgefaßt werden,
möglichst viele Schadstoffe ins Ausland abzu-
schieben. Dieser Auffassung steht jedoch die
Tatsache entgegen, daß sich auch Umweltbe-
lastungen außerhalb des eigenen Landes auf
die eigene Bevölkerung, z. B. über den Touris-
mus, auswirken können. Zum anderen gelan-



gen „exportierte" Umweltbelastungen mehr
oder weniger rasch, unter Umständen über
globale Kreisläufe, wieder ins eigene Land zu-
rück. Deutlich wird dies anhand von Obst aus
Ländern der Dritten Welt, das durch Pflan-
zenschutzmittel verseucht ist, die aus Indu-
strieländern exportiert worden sind.
Umwelt-Außenpolitik kann daneben auch an-
dere Zielsetzungen beinhalten: So kann sie
mit der Zielsetzung betrieben werden, Ko-
stenbelastungen durch Umweltschutz, die der
eigenen Volkswirtschaft entstehen, im inter-
nationalen Vergleich möglichst gering zu hal-
ten, diese zumindest aber nicht höher werden
zu lassen als die Kostenbelastung, die ande-
ren nationalen Wirtschaften bzw. einzelnen
Branchen dieser Wirtschaften durch Umwelt-
schutz-Aufwendungen entsteht. Aus der Ziel-
setzung, „Verzerrungen der Kostenstruktur 26)
durch international ungleich hohe Umwelt-
schutzauflagen zu vermeiden, leitet sich das
Bestreben ab, Umweltschutzauflagen interna-
tional anzugleichen. Diese Zielsetzung ist
eine &\i&emvirtschaftliche Zielsetzung, die
sich auf den Gegenstand des Umweltschutzes
bezieht. Für sie ist das Niveau der Umweltbe-
lastung relativ unwichtig, wichtig ist ihr die
internationale Gleichheit der Instrumente
des Umweltschutzes.
Mit dem Verlangen, Normen und Standards
des Umweltschutzes international zu harmo-
nisieren, wird ein schwieriges politisches und
technisches Problem in die internationale
Umweltpolitik eingeführt, das umweltpoliti-
sche Fortschritte in der Richtung einer Sen-
kung der Umweltbelastung leicht behindern
kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich
viele Staaten mit verschiedenen Umwelt- und
Wirtschaftsbedingungen miteinander ver-
ständigen sollen.
Aus der Tatsache, daß Umweltschutzmaßnah-
men auch mit wirtschaftlichen Einnahmen,
z. B. für Hersteller von Filteranlagen, umwelt-
freundlichen Produktionsverfahren, Meßanla-
gen u. ä. verbunden sind, ergibt sich eine wei-
tere wirtschaftspolitische „Huckepack"-Ziel-
setzung von Umwelt-Außenpolitik: Es kann
versucht werden, Umweltschutzformen inter-
national durchzusetzen, durch die eigenen
Umweltschutzunternehmen und damit dem

eigenen Land Einnahmen zufließen. Umge-
kehrt können Staaten, die keine oder nur ge-
ringe Produktionskapazitäten im Umwelt-
schutz besitzen, das Ziel verfolgen, sich gegen
(technischen) Umweltschutz so lange abzu-
schotten, bis die eigene Industrie „so weit"
ist.
Schließlich können Regierungen bzw. natio-
nale Verwaltungen versuchen, ihren Einfluß-
bereich und ihr Renommee durch umweltpo-
litische Aktivitäten auf internationaler Ebene
zu vergrößern.
In der bisherigen Praxis der internationalen
Umweltpolitik dominierte die dargestellte
Zielsetzung der „Harmonisierung“ von Um-
weltnormen. Die Dominanz dieses Ziels war
derartig ausgeprägt, daß internationale Um-
weltpolitik auch heute noch oft ausschließlich
als Politik zur internationalen Angleichung
von Umweltschutznormen und -Standards
verstanden wird.
Die Zielsetzung spezifischer Umwelt-Außen-
politik, die Umweltbelastung zu senken, die
von Nachbarstaaten aus auf das eigene Land
einwirkt, spielte dagegen, soweit erkennbar,
eine untergeordnete Rolle. Seitens der Bun-
desrepublik sind hier z. B. die Aktivitäten zur
Verringerung der Salzfracht des Rheins (die
vor allem von französischen Kaligruben aus-
geht), die Verhandlungen mit der DDR über
die Versalzung von Weser und Werra und in
letzter Zeit Anstrengungen mit dem Ziel, dem
Waldsterben durch Emissionsverminderung
von Luftschadstoffen auch in Nachbarländern
entgegenzuwirken, im positiven Sinne zu
nennen. Die Bemühungen der deutschen Re-
gierung, innerhalb der EG das Kriterium des
„Standes der Technik“ in der Luftreinhaltung
zu verankern27), dürften, abgesehen von dem
Hauptziel, die großräumige Luftverschmut-
zung zu verringern, auch durch die inzwi-
schen erhebliche Produktionskapazität der
deutschen Rauchgasentschwefelungs-Indu-
strie bzw. das Ziel, diese Industrie zu fördern,
beeinflußt werden28).



Zur Veranschaulichung der Zielsetzung ver-
schiedener Staaten, sich als beispielhaft im
Umweltschutz zu präsentieren, liefern die
Protokolle der Sitzungen internationaler Or-
ganisationen wie der OECD oder der ECE
reichhaltiges Material. Dazu dienen sowohl
geschönte Berichte über die eigene Umweltsi-
tuation und die eigenen Anstrengungen zum
Umweltschutz als auch die oft geübte Praxis,
immer genau das als erstrebenswertes Ziel
der internationalen Umweltpolitik an das Fir-
mament zu schreiben, was man selbst bereits
innerhalb seines Landes beschlossen oder
realisiert hat29).

3. Interessenkonstellationen

Grenzüberschreitende Umweltbelastungen
können grundsätzlich in zwei verschiedenen
Formen auftreten: In der Form der einseiti-
gen Belastung eines Landes durch ein Verur-
sacherland (Einwegbelastung) und der Form
wechselseitiger Belastung zwischen beteilig-
ten Ländern (Zwei- oder Mehrwegbela-
stung)30).
Der häufigste Fall grenzüberschreitender Ein-
wegbelastung besteht darin, daß Oberlieger-
staaten eines Flusses Unterliegerstaaten
durch eingeleitete Schadstoffe belasten. Die
Interessenlage ist hier strikt gegensätzlich:
Der Verursacher externalisiert Produktions-
bzw. Umweltschutzkosten zu Lasten des Un-
terliegers. Der Verursacher hat Interesse dar-
an, den gegenwärtigen Zustand zu erhalten
oder sogar noch auszubauen; der Unterlieger
dagegen hat Interesse daran, den gegebenen
Zustand möglichst rasch zu beenden.
Kommt es zu Umweltschutzmaßnahmen und
werden die Kosten dafür nach dem Verursa-
cherprinzip vom Verursacher getragen, so
spitzt sich dieser Interessengegensatz noch
zu: Der Verursacher, der (bei vollständigem
Belastungsexport) keinen Umweltnutzen

durch die Maßnahmen erfährt, muß zusätzlich
noch die Maßnahmekosten tragen. Dem Be- 
troffenen-Staat (Unterlieger) dagegen, dem
die Umweltschutzmaßnahmen nützen, entste-
hen keine Kosten. Das Verursacherprinzip
widerspricht insofern dem Eigeninteresse des
Verursachers und wird auf dessen massiven
Widerstand treffen, während die Realisierung
dieses Prinzips vom Betroffenen eingefordert
wird. Aus dieser Konstellation resultiert in
aller Regel eine politische Konfrontation zwi-
schen den Beteiligten; der Verringerung der
Umweltbelastung stehen große politische
Hindernisse entgegen.

Im Fall wechselseitiger Umweltbelastung, bei-
spielsweise wenn Luftschadstoffe über eine
Grenze von Land A nach Land B, aber auch
von Land B nach Land A getragen werden, ist
die Interessenlage dagegen weniger gegen-
sätzlich: Zwar kann jeder der beteiligten Staa-
ten versuchen, den jeweils anderen Staat zu
Emissionsverminderungen zu bewegen, ohne
selbst Anstrengungen in dieser Richtung zu
unternehmen. Da beide Staaten jedoch gegen-
seitig voneinander abhängen, ergibt sich eher
ein gemeinsames Interesse daran, daß in je-
dem Staat die Schadstoffemission vermindert
wird. Das Verursacherprinzip ist in diesem
Fall mit dem Eigeninteresse der Beteiligten
vereinbar und hat dementsprechend ver-
gleichsweise gute Chancen auf Anwendung.

In der Wirklichkeit stehen einander meist
nicht Länder mit homogenem Interesse und
vollständigem Belastungsexport gegenüber.
Industrieanlagen, Kraftfahrzeuge usw. ver-
schmutzen vielmehr vor allem die Umwelt in-
nerhalb der Landesgrenzen, und Schadstoffe
gelangen nur zu einem kleinen Teil über die
Grenzen hinaus. Umweltschutzmaßnahmen
nutzen dann überwiegend dem Land, in dem
sie getätigt werden. Der sogenannte Verursa-
cherstaat ist also in der Regel auch Betroffe-
nenstaat, der scheinbare Interessengegensatz
zwischen Verursacher- und Betroffenenstaat
löst sich insoweit auf in eine Interessenparal-
lelität beider Staaten. Diese Interessenparal-
lelität erweist sich allerdings häufig erst zeit-
versetzt, d. h., Umweltschäden in bestimmten
Ländern oder Regionen zeigen Schäden früh-
zeitig an, die in anderen Ländern erst später
auftreten.
Nicht zuletzt aufgrund dieser Zeitdifferenz
wird die dargestellte Interessenparallelität
beteiligter Länder häufig übersehen und eine
Umwelt-Außenpolitik betrieben, die von ge-
gensätzlichen Interessen ausgeht.

Ein Beispiel hierfür ist die Politik der Bundes-
republik zum Problem der großräumigen Luft-



Verschmutzung in Europa während der siebzi-
ger Jahre: Akute Schäden durch den Einfluß
großräumiger Luftverschmutzung galten da-
mals nur in eng begrenzten Regionen mit be-
sonders ungünstiger Bodenzusammenset-
zung, so vor allem im südlichen Norwegen
und Schweden, als belegt. Die Repräsentanten
der Bundesrepublik zeigten sich angesichts
dessen wenig engagiert darin, zu internatio-
nalen Lösungen des Problems beizutragen.
Bei den Verhandlungen um die ECE-Konven-
tion über weiträumige, grenzüberschreitende
Luftverunreinigung in den Jahren 1978 und
1979 trat die Bundesrepublik sogar als ge-
wichtigster Gegenspieler zu Schweden und
Norwegen auf, die verbindliche Formulierun-
gen im Sinne eines Stopps des Emissionszu-
wachses und einer Emissionsverringerung
vorgeschlagen hatten31). Nicht zuletzt auf-
grund dieser Haltung der Bundesrepublik
kam es während der siebziger Jahre zu kei-
nen internationalen Regelungen, die zu einer
baldigen Emissionsverminderung säurebil-
dender Schadstoffe hätten führen können.
Damit trugen die deutschen Behörden selbst
wesentlich dazu bei, den Import von Luft-
schadstoffen wie Schwefeldioxid, das als we-
sentlicher Einflußfaktor des Waldsterbens an-
gesehen wird, hochzuhalten. Erst als Anfang
der achtziger Jahre großflächige Waldschä-
den innerhalb der Bundesrepublik unüber-
sehbar wurden und sich eine Art Volksbewe-
gung gegen das Waldsterben entwickelte, än-
derte sich der Kurs der deutschen Behörden
auf internationaler Ebene zu diesem Pro-
blem ).32

4. Strategien

Sehen Umweltbehörden verschiedener Län-
der bezüglich eines grenzüberschreitenden
Umweltproblems gleichartige Interessen als
gegeben an, so kommen internationale Lösun-
gen am raschesten zustande. Die wichtigste
Strategie der Umwelt-Außenpolitik besteht
daher darin, nach gemeinsamen Umweltinter-

essen mit den Nachbarländern zu suchen
bzw. diese deutlich zu machen. Dabei ist ins-
besondere die erwähnte Tatsache von Bedeu-
tung, daß die Verschiebung von Umweltbela-
stungen über nationale Grenzen in aller Re-
gel auch mit einer Belastung der eigenen Um-
welt einhergeht, oder mit anderen Worten,
daß Umweltschutz zugunsten des Nachbarn
auch der eigenen Umwelt zugutekommt.
Lassen sich derartige Interessenübereinstim-
mungen nicht feststellen oder politisch gel-
tend machen, bestehen also unterschiedliche
Interessen zwischen beteiligten Ländern, so
kann zunächst versucht werden, einen Inter-
essenausgleich durch positive Anreize zu er-
reichen. Ein solcher Interessenausgleich kann
in verschiedenen Formen zustande kommen:

a ) Die Umweltbelastung bleibt bestehen.
Dann kann der Verursacherstaat die im Be-
troffenenland aufgetretenen Schäden erset-
zen oder zur Kompensation der Schäden Vor-
teile für das Betroffenenland auf anderen po-
litischen Gebieten anbieten.
b ) Die Umweltbelastung wird abgebaut; der
Verursacherstaat nimmt also Kosten für die 
Veränderung der Situation auf sich. Dann 
kann sich der Betroffenenstaat an diesen 
Maßnahmekosten beteiligen oder diese ganz 
ersetzen. Möglich ist auch, daß der Betroffe-
nenstaat dem Verursacherstaat ökonomische
oder politische Vorteile auf anderen Gebieten
anbietet.
Weisen zwei Länder eine stark gegensätzli-
che Interessenlage auf, wie im Fall von Ober-
und Unterlieger eines Flusses, so erscheint

. die genannte erste Variante eines solchen In-
teressenausgleichs nur schwer erreichbar.
Denn wenn eine Regierung es als im nationa-
len Interesse liegend ansieht, Umweltschutz-
kosten auf andere Staaten zu verlagern, wird
sie sich auch dagegen wehren, Schadensko-
sten anderer Länder zu übernehmen. Wesent-
lich wahrscheinlicher ist ein internationaler
Interessenausgleich nach der zweiten Varian-
te. Denn eine Beteiligung an den Maßnahme-
kosten des Verursacherlandes liegt offen-
sichtlich im eigenen Interesse des Betroffe-
nenlandes. Zudem hat sie den Vorteil, daß
unmittelbar eine Verringerung der Umwelt-
belastung erreicht wird.

Neben diesen Strategien des positiven Anrei-
zes sind schließlich auch Strategien des politi-
schen Drucks möglich. Die mildeste und üb-
lichste Form dieses Drucks besteht darin, auf
die Verantwortung von Verursacherstaaten
für grenzüberschreitende Umweltbelastungen
öffentlich hinzuweisen. Massivere Formen
des politischen Drucks können darin beste



hen, daß ein betroffener Staat einem Verursa-
cherstaat androht,
— seinerseits grenzüberschreitende Umwelt-
belastungen nicht zu vermindern, sondern
eher zu fördern (z. B. umweltverschmutzende
Anlagen an der Grenze zu diesem Staat zu
errichten);
— wirtschaftspolitische Druckmittel (Stopp
des Technologietransfers, Importsperren u. ä.)
einzusetzen und solange aufrechtzuerhalten,
bis der Verursacher seine „Umweltaggression“
beendet;
— allgemeine politische Druckmittel einzu-
setzen, z. B. die diplomatischen Beziehungen
zu dem Staat herabzustufen, u. ä.
Im Einzelfall wird sich häufig eine Verbin-
dung der drei genannten grundlegenden Stra-
tegien: der Suche nach gemeinsamen Um-
weltinteressen, dem Interessenausgleich
durch positive Anreize und politischem
Druck, ergeben.

5. Instrumente

Als klassisches Instrument der Außenpolitik
gilt in der Fachliteratur33) wie in der Öffent-
lichkeit die Diplomatie. Dieser Begriff wird in
zweifacher Weise verstanden: Zum einen im
organisatorischen Sinn ständiger Außenver-
tretung von Nationalstaaten, zum anderen in
einem umfassenden Tätigkeitssinn. So ist Di-
plomatie nach Schmidt „jede Art außenpoliti-
scher Zielverwirklichung' und Interessenver-
tretung im internationalen Rahmen durch
Kommunikation, insbesondere durch Ver-
handlungen mit anderen Völkerrechtssubjek-
ten"34). Dabei wird Konferenzdiplomatie, Di-
plomatie in internationalen Organisationen,
bilaterale Diplomatie und Gipfeldiplomatie
unterschieden. Diese Kommunikation eines
Staates mit anderen Staaten dient insbeson-
dere dazu, gemeinsame Interessen herauszu-
finden und, soweit notwendig, einen Interes-
senausgleich zustande zu bringen.

35) S. Anm. 18.

Ein weiteres Instrument von Umwelt-Außen-
politik ist, wie in allen anderen außenpoliti-
schen Bereichen, die Öffentlichkeitsarbeit
bzw. die Verbreitung eigener Vorstellungen
im Ausland. Umweltpolitisch bedeutsame In-
formationen können über Zeitungen, Rund-
funk und Fernsehen international transferiert
werden. Auch wissenschaftliche und politi-
sche Kongresse, Besichtigungsfahrten, Aus-
stellungen u. ä. sind hier zu erwähnen. Derlei

3 S. Anm. 14, 15, 18 und 19.
G• Schmidt, Diplomatie als Form außenpoliti-

scher Entscheidungsverwirklichung, in: G.-K. Kin-
dermann (Hrsg.), Grundelemente, a. a. O. (Anm. 19),
>. 157.

Öffentlichkeitsarbeit kann dazu dienen, vor-
handene Interessengemeinsamkeiten hervor-
zuheben. Oft wird jedoch auch damit ver-
sucht, angesichts eines bestehenden Interes-
sengegensatzes Druck auf Nachbarländer
auszuüben.
Wie im vorstehenden Abschnitt dargestellt,
besteht eine der möglichen Strategien der
Umwelt-Außenpolitik darin, durch positive
Anreize darauf hinzuwirken, daß sich Nach-
barstaaten umweltpolitisch stärker engagie-
ren. Alle Bereiche, aus denen solche Anreize
stammen, können dann auch als Instrumente
der Umwelt-Außenpolitik verstanden werden.
Hierzu gehören vor allem technische und fi-
nanzielle Hilfen, die entweder projektgebun-
den oder in ungebundener Form als allg-
meine politische Kompensation angeboten
werden, ökonomischen Druck zur Durchset-
zung außenpolitischer Ziele einzusetzen, er-
scheint zwar grundsätzlich möglich, hat sich
jedoch in der Vergangenheit in anderen poli-
tischen Bereichen als erfolglos und nachteilig
herausgestellt (siehe zum Beispiel den Mißer-
folg des Röhrenembargos gegenüber der So-
wjetunion während der sechziger Jahre).
Sowohl im Sinne der Strategie positiver An-
reize wie der des politischen Drucks sind
schließlich weitere politische Instrumente
denkbar, beispielsweise das Angebot, ein Ent-
gegenkommen des Partners in einem umwelt-
politischen Bereich durch eigenes Entgegen-
kommen in einem anderen umweltpolitischen
Bereich zu honorieren. Wie Krippendorff in'
seiner Analyse von Außenpolitik ) feststellt,
umfaßt Außenpolitik heute potentiell alle Le
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-
bensbereiche. Je größer das politische Ge-
wicht der Umweltproblematik wird, desto
weiter wird voraussichtlich auch das Feld
derjenigen Lebensbereiche werden, die in
Verbindung mit der internationalen Umwelt-
politik gesehen werden. Beispielsweise er-
scheint es als durchaus möglich, daß der
Fremdenverkehr in Gebieten, die stark von
Umweltbelastungen aus dem Ausland betrof-
fen sind, zu einem Element von Umwelt-Au-
ßenpolitik wird, indem gezielt Besichtigungs-
fahrten und Informationsveranstaltungen ver-
anstaltet werden, Informationsblätter verteilt
werden, u. ä. m.

6. Organisation

Außenpolitik und damit auch Umwelt-Außen-
politik liegt in der Regel in der Kompetenz
des Nationalstaats. Da der Nationalstaat eine
mittlere Ebene der Interessenbündelung und
-Vertretung zwischen Kommunal- und Län-35



derbehörden auf der einen Seite und inter-
bzw. supranationalen Organisationen auf der
anderen Seite darstellt, ergeben sich ver-
schiedene Probleme der vertikalen politi-
schen Willensbildung und Exekutive gegen-
über diesen beiden Ebenen der Umweltpoli-
tik: Subnationale Organisationen und Behör-
den aus Grenzregionen haben oft direkteren
Bezug zu grenzüberschreitenden Umweltpro-
blemen (ihres Raums) und besitzen häufig be-
reits informelle Kontakte zur anderen Seite.
Ihre Sichtweise und Erfahrung kann daher
anregend für die nationalstaatliche Willens-
bildung in Fragen der Umwelt-Außenpolitik
sein, was ihre Einbindung in zwischenstaatli-
che Verhandlungen, zumindest aber die Vor-
bereitung und Auswertung dieser Gespräche
nahelegt36). Andererseits müssen auch mög-
lichst direkte Drähte zu Beamten inter- bzw.
supranationaler Behörden bestehen. Die Be-
setzung von Fachbeamtenstellen in diesen
Behörden sowie die Auswahl der nationalen
Repräsentanten für die Vertretung eigener
Umweltbelange in internationalen Gremien
hat insofern beträchtliche umweltpolitische
Bedeutung.
In der Bundesrepublik gibt es im Bereich der
Exekutive wie der Legislative spezielle Insti-
tutionen, die sich mit außenpolitischen Fra-
gen befassen, so neben dem Auswärtigen Amt
z. B. das Bundeskanzleramt, Referate anderer
Ministerien und den Auswärtigen Ausschuß
des Bundestages37). Für die bisher nur als
zartes Pflänzchen bestehende Umwelt-Au-
ßenpolitik in der Bundesrepublik war aller-
dings die Legislative bisher praktisch nicht
von Belang: So hat sich der Auswärtige Aus-
schuß des Bundestages bisher mit Umweltfra-
gen nicht befaßt.
Innerhalb der Exekutive sind bisher fast aus-
schließlich Beamte des in Umweltfragen fe-
.derführenden Bundesinnenministeriums und
des ihm zugeordneten Umweltbundesamtes
für die Vertretung der Bundesrepublik in Um-
weltangelegenheiten zuständig. Dafür, daß
diese Beamte die Bundesrepublik in Umwelt-
fragen außenpolitisch vertreten, spricht ihre
technische und naturwissenschaftliche Fach-
kenntnis sowie ihre Vertrautheit mit umwelt-
rechtlichen Fragen des Umweltschutzes in-

nerhalb der Bundesrepublik. Für spezielle
Aspekte außen politischer Umweltfragen
sind sie damit aber nicht notwendigerweise
ebenso qualifiziert.

Diesem Mangel kann unter Umständen durch
spezielle Referate für Fragen der internatio-
nalen Zusammenarbeit innerhalb der genann-
ten Umwelt-Fachbehörden entgegengewirkt
werden. So besteht beispielsweise im Bundes-
ministerium des Innern seit dem Sommer
1983 eine eigene Unterabteilung, die sich in
mehreren Referaten mit Fragen der interna-
tionalen Umweltkooperation befaßt.

Neben diesen Behörden kommt jedoch zur
Wahrnehmung der Umwelt-Außenpolitik
auch das Ministerium in Frage, das für Au-
ßenpolitik zentral zuständig ist: das Auswär-
tige Amt. Der Auswärtige Dienst besitzt inso-
fern besonders günstige Voraussetzungen für
die Behandlung der die Umwelt-Außenpolitik
betreffenden Fragen, als seine Angehörigen
— ständig vor Ort arbeiten,
— Landeskenntnisse besitzen,
— (persönliche) Beziehungen zu Verantwort-
lichen der jeweiligen Staaten unterhalten,
— in . der Behandlung außenpolitischer Fra-
gen erfahren sind.
In der Praxis ist das Auswärtige Amt bisher
jedoch nur mit geringen personellen und fi-
nanziellen Kapazitäten auf die Behandlung
umweltpolitischer Fragen orientiert: Bis zum
Sommer 1983 wurden Umweltangelegenhei-
ten von einem Sachbearbeiter innerhalb eines
Sammelreferats wahrgenommen. Seit dem
August des Jahres ist das Gebiet „Umweltpo-
litik" immerhin zu einem eigenständigen Teil-
referat (mit zwei Sachbearbeiterstellen) avan-
ciert. In den Außenvertretungen der Bundes-
republik sind in wichtigen Partnerländern
weiterhin Wissenschaftsreferenten als „Teil-
zeitspezialisten" für Umweltfragen zuständig.

Wie besonders kraß am Beispiel der USA zu
sehen, ist Außenpolitik generell durch zahl-
reiche konkurrierende Kräfte und Gruppen
beeinflußt. Welche Gremien und Ministerien
bzw. Referate Präferenz bei der Gestaltung
und Ausführung von Umwelt-Außenpolitik
haben sollen, wird in Zukunft ein Problem
von wachsender Bedeutung sein. Je deutli-
cher werden wird, daß Probleme der Umwelt-
Außenpolitik, z. B. grenzüberschreitende
Aspekte des Waldsterbens, von mindestens
gleichrangiger Bedeutung wie Fragen der
Umwelt-Innenpolitik sind, desto mehr wird
die politische Auseinandersetzung darum
entbrennen, wer dominierenden Einfluß in
diesem Gebiet erhält.



III. Umwelt-Außenpolitik im gesamtpolitischen Kontext

Nationale Außenpolitik kann als Teil der in-
ternationalen Politik verstanden werden.
Denn wieweit Ziele der nationalen Außenpo-
litik durchsetzbar sind, hängt nicht unwesent-
lich von der Stellung eines Staates im interna-
tionalen System ab. Ist ein Staat international
extrem abhängig, so kann er kaum mehr eine
eigenständige Außenpolitik entwickeln. Dies
ist ein Fall, der vor allem bezüglich Staaten
der Dritten Welt verschiedentlich als gege-
ben angesehen wird38).
Umgekehrt besteht jedoch internationale Po-
litik — und damit auch internationale Um-
weltpolitik — konkret darin, daß politische
Zielsetzungen, Strategien und Maßnahmen
der verschiedenen Grundeinheiten dieser Po-
litik, so besonders der einzelnen National-
staaten, ineinanderwirken. Praktisch beein-
flußbar ist internationale Umweltpolitik da-
her vor allem über das Handeln der beteilig-
ten Nationalstaaten. Bei geringem Engage-
ment der Nationalstaaten oder gar gegen sie
sind umweltpolitische Erfolge heute und auf
absehbare Zeit nicht erreichbar. Der „Königs-
weg" der internationalen Umweltpolitik ver-
läuft daher trotz des gegebenen internationa-
len Systemzusammenhangs über eine sinn-
volle Konzeption nationalstaatlicher Umwelt-
Außenpolitik — eine Tatsache, die bisher
nicht ohne fatale Folgen zugunsten zu weit
gesteckter supranationaler Ansätze der Um-
weltpolitik übersehen worden ist.
Die Notwendigkeit nationalstaatlicher Um-
welt-Außenpolitik relativiert nicht nur die
Vorstellung einer internationalen Umweltpo-
litik an sich, sondern auch die übliche Auffas-
sung, Umweltpolitik sei selbstredend Angele-
genheit innenpolitischer Fachbehörden. Um-
weltpolitik hat vielmehr bei der gegebenen
nationalstaatlichen Struktur der Politik In-
nen- und Außen-Aspekte; sie teilt sich in Um-
welt-Innenpolitik und Umwelt-Außenpolitik.
Beide Bereiche sind zwar vom selben Stamm,
sie unterscheiden sich aber hinsichtlich ihrer
Durchführungsbedingungen erheblich: Wäh-
rend Umwelt-Innenpolitik in einem ver-
gleichsweise einheitlichen Feld politischer
und rechtlicher Normen geplant und umge-
setzt wird und bestimmte politische Zentral-
instanzen anerkannt sind, muß Zielen der
Umwelt-Außenpolitik quasi in einer weit zer-
klüfteteren politischen Landschaft nachge-

gangen werden. Hier existieren keine durch-
setzungsfähigen politischen Zentralinstanzen,
und es treffen höchst unterschiedliche politi-
sche und rechtliche Normensysteme aufein-
ander.
Umwelt-Innenpolitik und Umwelt-Außenpoli-
tik beeinflussen einander dabei in verschie-
dener Weise:
— Das Bewußtsein für Umweltprobleme im
Inneren ist in der Regel Voraussetzung dafür,
daß grenzüberschreitende Umwelteinflüsse
wahrgenommen und zum Gegenstand der po-
litischen Diskussion gemacht werden. Eine
aktive Umwelt-Außenpolitik wird also vor al-
lem von Staaten betrieben, in denen die Um-
weltproblematik bereits hohen gesellschaftli-
chen und politischen Stellenwert besitzt.
Schweden und Norwegen, neuerdings auch
die Bundesrepublik Deutschland sind Bei-
spiele hierfür.
— Die Glaubwürdigkeit engagierter Umwelt-
Außenpolitik hängt nicht zuletzt davon ab, 
daß ein Staat nicht innerhalb seiner Grenzen
gegen umweltpolitische Forderungen ver-
stößt, die er an seine Nachbarstaaten rich-
tet39). In diesem Sinne können sich aus der
Umwelt-Außenpolitik positive Anregungen
für die Umwelt-Innenpolitik ergeben.
— Umgekehrt kann Umwelt-Außenpolitik
aber auch dazu benutzt werden, umweltpoliti-
sches Engagement innerhalb eines Staates
quasi nach außen abzuleiten, indem etwa
dringende Umweltschutzprobleme im Inne-
ren durch den Verweis auf grenzüberschrei-
tende Umweltbelastungen überdeckt werden.
Auch die Argumentation, Umweltschutz-
standards und -Normen könnten nur im in-
ternationalen Gleichschritt „harmonisiert"
verändert werden, dient nicht selten dazu,
notwendige innenpolitische Verbesserungen
des Umweltschutzes aufzuhalten.
Umwelt-Außenpolitik ist schließlich ein
— bisher allerdings marginaler — Teil der
Außenpolitik. Mit ihr wird das Spektrum der
traditionellen außenpolitischen Ziele um ei-



nen weiteren Zielkomplex erweitert. Bisher
hat sich diese Erweiterung im wesentlichen
additiv vollzogen, das heißt, ohne gegebene
Präferenzen z. B. verteidigungs- oder wirt-
schaftspolitischer Zielsetzungen nennenswert
zu verändern40). Mit zunehmendem politi-
chem Gewicht grenzüberschreitender Um-
weltprobleme dürfte sich jedoch rasch erwei-
sen, daß Umweltschutz keine additive Spezi-
alaufgabe ist, sondern letztlich eine allge-
meine politische Aufgabe darstellt, deren Lö-

40) So wird der Umweltschutz in einer aktuellen
Informationsbroschüre des Auswärtigen Amtes un-
ter den Stichworten „Neue Themen: Umwelt, See-
recht, Weltraumforschung. Immer mehr Spezialauf-
gaben für den Auswärtigen Dienst" abgehandelt
(Unsere Auswärtige Politik. Was sie will. Wer sie
macht. Wem sie nützt. Eine Bürgerinformation des
Auswärtigen Amtes, Bonn o. J„ S. 24/25).

sungserfordernisse sich massiv auf andere Be-
reiche der Außenpolitik, z. B. die Außenwirt-
schaftspolitik, die internationale Technologie-
politik oder die Entwicklungspolitik auswir-
ken.
Umweltpolitische Erfolge gründen sich in be-
sonderem Maße auf die Erkenntnis, daß letzt-
lich alle Beteiligten durch die fortschreitende
Zerstörung der natürlichen Umwelt Schaden
erleiden, daß also Verursacher und Betroffene
gemeinsame Interessen besitzen. Möglicher-
weise strahlt diese Erkenntnis auf längere
Sicht auch auf andere politische Bereiche aus,
wie z. B. auf den der Verteidigungspolitik.
Umwelt-Außenpolitik könnte dann dazu bei-
tragen, daß das lebensnotwendige internatio-
nale „Miteinander" ein wenig an Gewicht ge-
winnen würde gegenüber dem herkömmli-
chen „Gegeneinander" internationaler Politik.



Katrin Gillwald

Psychische und soziale Auswirkungen
mäßiger Umweltqualität

Der „Rat von Sachverständigen für Umwelt-
fragen" (SRU) hat von den schutzwürdigen
Gütern menschlicher Existenz die Gesund-
heit auf die erste Stelle der Prioritätsskala
gesetzt. Diese Akzentsetzung ist derart nach-
haltig, daß in der umweltpolitischen Praxis
der Schutz der menschlichen Gesundheit
letztlich das einzige ganz unmittelbar die Be-
lange der Bevölkerung betreffende Ziel bleibt.
Dabei werden jedoch bestimmte Folgen aus
Umweltbelastungen und naheliegende Forde-
rungen auf Abhilfe ausgeblendet, die eben-
falls erhebliche negative Auswirkungen auf
das menschliche Leben haben können: die
psychischen und sozialen Auswirkungen mä-

ßiger Umweltqualität. Auf dieses Defizit der
Umweltpolitik lassen Ergebnisse eines gerade
abgeschlossenen Forschungsprojektes des In-
ternationalen Institutes für Umwelt und Ge-
sellschaft (IIUG)*) des Wissenschaftszentrums
Berlin schließen, über das im folgenden be-
richtet werden soll. Falls sich solche Befunde,
in deren Mittelpunkt nicht die körperliche
Unversehrtheit, sondern — um ein weithin
bekanntes Schlagwort zu benutzen — die Le-
bensqualität steht, erhärten lassen, könnte es
möglicherweise zu einer Neugewichtung der
Argumente in der Umweltpolitik (und teil-
weise auch in der Gesundheitspolitik) kom-
men.

I.

Die eingangs erwähnte Prioritätensetzung
des Rates von Sachverständigen für Umwelt-
fragen ist unter anderem in § 17 seines 1978er
Gutachtens niedergelegt. Da heißt es: „Die
Gefährdung menschlichen Lebens und
menschlicher Gesundheit durch Umweltein-
flüsse ist eines der wichtigsten Probleme, mit
denen sich der Umweltschutz zu befassen hat;
die Vermeidung solcher Schäden ist und wird
auf lange Sicht eines der obersten Ziele der
Gesellschaft sein und bleiben müssen. So-
lange dies nicht auch nur annähernd erreicht
ist, haben die weitergehenden Ziele der Er-
haltung des Wohlbefindens im Sinne eines
Schutzes vor .Belästigungen' ohne direkte Ge-
sundheitsgefährdung nur zweiten Rang in ei-
ner Prioritätsskala zu treffender Maßnah-
men."
Wir sind in der Bundesrepublik zur Zeit noch
weit von einem Zustand der Umwelt entfernt,
bei dem die Vermeidung gesundheitlicher
Gefährdungen durch Umwelteinflüsse ge-
währleistet ist. Dementsprechend sind bei
den gegebenen Prioritäten Hoffnungen auf
die Verwirklichung der „... weitergehenden
Ziele der Erhaltung des Wohlbefindens im
Sinne eines Schutzes vor .Belästigungen' ohne
direkte Gesundheitsgefährdung ..." illuso-
risch. Dabei ist nicht einmal der üblicher-
weise verwendete Belästigungsbegriff sonder-
lich tiefgreifend.

Gesundheit kontra Lebensqualität?

Wenn in solchem Zusammenhang von „Belä-
stigungen" die Rede ist, so sind damit in aller
Regel die Wirkungen direkt wahrnehmbarer
Umweltbelastungen gemeint: unmittelbar
akustisch, optisch oder als unangenehme Ge-
rüche wahrnehmbare Umweltbelastungen.
Das Umweltbundesamt ist auf solche „Belästi-
gungen" unter dem Stichwort „Umwelt-Ärger-
nisse“ bereits in seinen „Materialien zum Im-
missionsschutzbericht 1977" eingegangen (s.
Abb. /).

Eine solche auf „Belästigungen" reduzierte
Vorstellung denkbarer psychischer und sozia-
ler Auswirkungen von Umweltbelastungen
greift jedoch in dreierlei Hinsicht zu kurz:
1. Sie ignoriert (weitgehend) die Möglichkeit,
daß verschiedene Arten von Umweltbelastun-
gen, die nicht unmittelbar wahrgenommen
werden, auch bereits unterhalb der Schwelle
gesundheitlicher Gefährdung Belästigungs-
wirkungen bei Menschen erzeugen können.
Ein Beispiel dafür ist das färb- und geruchlose
Gas Kohlenmonoxid (unter anderem ein Be-
standteil von Autoabgasen), das bekannterma-
ßen Augenreizungen, Müdigkeit und eine
Herabsetzung der Konzentrationsfähigkeit
hervorruft.

’) Für wertvolle Anregungen zu diesem Beitrag
dankt die Verfasserin Herrn Prof. Dr. Udo Ernst
Simonis, dem Direktor des IIUG.



2. Der herkömmliche „Belästigungs"-Begriff
beschränkt sich auf gradlinige Beziehungen
zwischen Menschen und Umweltbelastungen.
Er klammert lästige Begleiterscheinungen
von Umweltbelastungen aus, die den Men-
schen auf Umwegen erreichen. Ein Beispiel
hierfür ist gegebenenfalls erforderliches Wä-
schetrocknen in der Wohnung bei zu starken
Schmutzablagerungen im Wohnungsaußen-
raum (Balkon oder Garten). Solche und ähnli-
che Umweltwirkungen treten, wie noch zu
zeigen sein wird, in mannigfacher Form auf.
3. Das bloße Wort „Belästigung" suggeriert,
daß es sich dabei nur um mißliche, aber
durchaus erträgliche Bagatellstörungen ohne
nachhaltige Einschränkungen für ein indivi-
duell zufriedenstellendes, sozial vielfältiges
Leben handelt — was allein schon im Falle
ihrer Häufungen leicht zu widerlegen wäre.
Die weiteren Ausführungen sollen dazu die-
nen, solche Vorstellungslücken auszufüllen.

Sie folgen der Annahme, daß jegliche Art von
Umweltbelastungen, ungeachtet ihrer sinnli-
chen Wahrnehmbarkeit und unterhalb der
Schwelle gesundheitlicher Beeinträchtigun-
gen, bereits Veränderungen im Wohlbefin-
den, in Verhaltensformen, Aktivitätsniveaus
und zwischenmenschlichen Beziehungen be-
wirkt, genauer: Einbußen an Wohlbefinden,
Abbau von Verhaltensalternativen, Ein-
schränkung von Aktivitäten, Verarmung zwi-
schenmenschlicher Beziehungen zur Folge
haben. Das heißt mit anderen Worten, daß
objektiv vorhandene Umweltbelastungen sich
nicht nur als gesundheitliche Schäden, son-
dern auch in objektiven Belastungen des all-
täglichen menschlichen Lebens niederschla-
gen würden.
Die außerordentliche Bedeutung des
Schutzes der menschlichen Gesundheit vor
Umwelteinflüssen soll mit solchen Überle-
gungen nicht in Zweifel gezogen werden. Das
Argument ist jedoch, daß die mehrfach zitier-
ten .... weitergehenden Ziele der Erhaltung
des Wohlbefindens im Sinne eines Schutzes
vor .Belästigungen' ohne direkte Gesundheits-
gefährdung .. " größere Beachtung in der Um-
weltpolitik verdienen, als ihnen bisher zuteil
geworden ist. Die Ausführungen dazu stützen
sich auf eine Untersuchung des Internationa-
len Instituts für Umwelt und Gesellschaft
(IIUG) des Wissenschaftszentrums Berlin, de-
ren Ergebnisse kürzlich als Buchveröffentli-
chung erschienen sind ). In dieser Arbeit
wurde der Frage nachgegangen,

1

ob und in-
wieweit Zusammenhänge zwischen der Qua-
lität der natürlichen Umwelt (bzw. Umweltbe-
lastungen) und menschlichem Wohlbefinden,
der Wahl von Freizeitbeschäftigungen sowie
dem Aktivitätsniveau insgesamt bestehen. Im
Zentrum des Interesses standen dabei die Ef-
fekte von Luftbelastungen. Die empirischen
Erhebungen zu der Untersuchung wurden
vom Herbst 1980 an in Berlin (West) mit einer
ausgewählten Gruppe von Personen aus so-
zial gleichartigen Lebensverhältnissen durch-
geführt.

II. Grundlagen einer These von Umweltqualität als sozialem Faktor

Die These von psychisch und sozial nachteili-
gen Auswirkungen von Umweltbelastungen
knüpft an bei bekannten Eigenschaften von
Umweltschadstoffen und anderen Umweltbe-
einträchtigungen wie z. B. Lärm, die das
menschliche Wohlbefinden und Verhalten
beeinflussen können. In der ersten Stufe der
Strukturierung kommt man dabei zu einem

mehr oder weniger vollständigen Katalog von
entsprechenden Einwirkungen auf den Men-
schen. Diese Einwirkungen erfolgen über ver-
schiedene Wege — teils über direkte (meist



unangenehme) Sinneswahrnehmungen, teils
über festgestellte (abträgliche) Veränderun-
gen in der Pflanzen- und Tierwelt und an Ma-

terialien, teils über geringfügige gesundheitli-
che Beeinträchtigungen. Tafel 1 enthält Bei-
spiele solcher Einwirkungen.

In einer weiteren Stufe ergeben sich als Folge
der oben beschriebenen Einwirkungen Se-
kundärwirkungen mit mutmaßlichem Effekt
auf das Wohlbefinden von Menschen sowie
auf ihren Entscheidungsspielraum hinsicht-
lich Art und Anzahl individueller oder sozia-
ler Aktivitäten. Es ist davon auszugehen, daß
den Menschen, die nicht Experten in Umwelt-
fragen sind (also der Mehrzahl), die möglichen
Kausalbeziehungen zwischen Umweltbela-
stungen und diesen Sekundärwirkungen
nicht oder nur teilweise bewußt sind.
In Tafel 2 sind einige solcher Sekundärwir-
kungen zusammengestellt. Sie bestehen im

wesentlichen in Einbußen an ästhetischer
und erlebnismäßiger Vielfalt, in Behinderun-
gen individueller Entfaltung und Beeinträch-
tigungen sozialer Beziehungen. Sie können
durchaus unterschiedliche Erscheinungsfor-
men haben. Entweder sind sie spezifisch, wie
etwa Kommunikationsstörungen und Minde-
rungen von Konzentration, Lern- und Lei-
stungsfähigkeit; oder sie sind unspezifisch,
wie etwa eine allgemeine Herabsetzung der
psychischen Belastbarkeit bzw. ein erhöhter
Zeit- und Kostenaufwand (der anderweitigem
Einsatz entzogen wird) zur Behebung umwelt-
bedingten Verschleißes. Eine schematische



Darstellung dieser Zusammenhänge zeigt
Abb. 2, innerhalb derer die Zeit- und Kosten-
gesichtspunkte unter den Sekundärwirkun-
gen II einzuordnen wären.
Es ist nicht schwer, die soeben angedeuteten
Wirkungsketten gedanklich fortzuführen.
Man denke an die Häufung von Nutzungsan-
sprüchen (und daraus eventuell entstehende
Konflikte) innerhalb von Wohnungen, wenn
Lärm, Schmutz und Gestank die Nutzung von
Balkon und Garten, den Aufenthalt im Wohn-
umfeld be- oder verhindern. Man denke
ferner an Erlebniseinbußen und Einschrän-
kungen von Betätigungsmöglichkeiten bei zu-
nehmender Reduzierung der gebauten und
natürlichen Umwelt auf schadstoffresistente
Pflanzen, Tiere und Materialien. Das zur Zeit
heiß diskutierte „Waldsterben" beispielsweise
führt neben den negativen ökologischen Aus-
wirkungen auch zur Verkleinerung der be-
nutzbaren Freizeit- und Erholungsareale und
(zunehmend) zur Vereitelung von Naturerfah-
rung und von angenehmen Sinneseindrücken
geruchlicher und visueller Art. Man denke

schließlich an die Möglichkeit zunehmender
Frustration, Apathie und Kontaktunfähigkeit
aufgrund von Konflikten, Monotonie, zeitli-
chen und finanziellen Einschränkungen und
sich häufenden gesundheitlichen Bagatellbe-
schwerden.
Es gibt andere und womöglich wichtigere
Gründe aus dem Bereich des häuslichen oder
beruflichen Lebens, die zu Frustration und
Apathie führen können. Die Rolle von Um-
weltbelastungen, so lautet die in diesem Zu-
sammenhang vertretene These, dürfte dabei
jedoch in dem Maße an Bedeutung gewinnen,
in dem Menschen erstens hohen, permanen-
ten und/oder mehrfachen Umweltbelastun-
gen ausgesetzt sind bzw. zweitens zeitliche
und finanzielle Reserven oder psychische und
physische Kräfte nicht haben, sich diesen Be-
lastungen wenigstens zeitweise zu entziehen.
Man kann solcherart Reserven und Kräfte als
„Umweltelastizität" von Menschen bezeich-
nen, im Sinne einer biologisch-soziopsychi-
schen Zumutbarkeitsgrenze gegenüber Quali-
tätsdefiziten der Umwelt.



III. Umweltqualität als sozialer Faktor - Untersuchungsergebnisse

Der oben beschriebene, relativ komplexe Zu-
sammenhang zwischen Umweltqualität und
psychischen und sozialen Belangen ist im
Rahmen des erwähnten IIUG-Projektes auf
eine spezielle Fragestellung zugespitzt wor-
den: Ob zwischen Menschen in ähnlicher Le-
benslage, die in Gegenden mit unterschiedli-
cher Umweltqualität leben, Unterschiede im
Wohlbefinden, bei Verhaltensformen und in
der Menge ihrer Aktivitäten festzustellen
sind. Die Antwort, die anhand der Ergebnisse
umfassender und zeitintensiver Erhebungen
bei einer kleinen Gruppe Berliner Bürger
(52 Personen) erstattet werden kann, ist, daß
es relativ überzeugende Belege für die Exi-
stenz solcher Unterschiede gibt. Zwischen der
scheinbar einfachen Fragestellung und ihrer
relativ „glatten" Antwort steht ein erheblicher
Aufwand an Theorie, Methodik und empiri-
schen Untersuchungen, der an dieser Stelle
nur in seinen Grundzügen erläutert werden
soll.
„Umweltqualität" ist ein Sammelbegriff. Er
umfaßt die Qualität der natürlichen Umwelt,
außerdem Merkmale der gebauten Umwelt,
der Infrastrukturausstattung, der Bevölke-
rungsstruktur, der städtebaulichen Struktur
und nicht zuletzt der jeweiligen Wohnungs-
qualität (die ihrerseits ebenfalls Sammelbe-
griffe sind). Für die Qualität der natürlichen
Umwelt etwa ist die Luftbelastung, die nähe-

rungsweise durch den „Leitschadstoff“ Schwe-
feldioxid (SO,) dargestellt werden kann, nur
ein Indikator neben anderen, wie z. B. Lärm-
belastung und Grünflächen. Luftbelastung
scheint allerdings, wie sich zeigen läßt, von
wesentlicher Bedeutung für das allgemeine
Wohlbefinden zu sein. Umweltqualität ist, wie
bereits angedeutet, jedoch nicht die einzige
und allem bisherigen Wissen nach nicht die
grundlegende Bestimmungsgröße für Wohl-
befinden und Verhalten des Menschen, öko-
nomische, kulturelle, soziale und biographi-
sche Voraussetzungen sind in dem Zusam-
menhang wahrscheinlich gleichbedeutend
oder sogar von entscheidenderer Bedeutung.
Die Aufgabe bei Untersuchungen in derart
vielfältigen Wirkungsgefügen, die interessie-
renden Sachverhalte möglichst klar herauszu-
schälen, wurde für das Projekt „Umweltquali-
tät als sozialer Faktor" durch eine strikte Be-
grenzung des Untersuchungsgegenstandes er-
leichtert. Sie bestand in einer Beschränkung
der empirischen Erhebungen auf Ber-
lin (West) und in der Konzentration auf eine
eindeutig definierte soziale Gruppe von Per-
sonen (aus — datenrechtlich gebotenen —
freiwilligen Meldungen). Diese Untersu-
chungsgruppe kann, bei aller gebotenen Be-
hutsamkeit, als „statistischen Durchschnitts-
bürgern'' ähnlich bezeichnet werden. Solche
Eingrenzungen haben es ermöglicht, soziale



Verhältnisse und soziokulturelles Umfeld als
mögliche Erklärungen für Unterschiede in
Wohlbefinden und Verhalten von vornherein
auszuschalten. Im übrigen bestanden die em-
pirischen Erhebungen aus einer in ihren ein-
zelnen Teilen den weiter oben aufgeführten
Bestimmungs- und Ergebnisgrößen der Sache
nach angemessenen Kombination. Es wurden
gleichermaßen objektive Indikatoren (für die
Umweltqualität) wie subjektive Einschätzun-
gen (im Hinblick auf das Wohlbefinden) er-
mittelt, schriftliche und persönliche Inter-
views durchgeführt. Erwähnenswert ist ab-
schließend, daß aus Gründen der methodi-
schen Sauberkeit ein entscheidender Teil der
Erhebungen als „Blindversuch“ angelegt wer-
den mußte: Die Untersuchungspersonen führ-
ten Selbsteinschätzungen ihres Wohlbefin-
dens durch, ohne zu wissen, daß diese mit
Luftbelastungswerten ihrer Wohnumgebung
an denselben Erhebungstagen in Beziehung
gesetzt werden sollten.

Die Untersuchungen ergaben unter anderem
folgendes:
1. Es besteht ein statistischer Zusammenhang
zwischen Luftbelastung (SO,) und Wohlbefin-
den. Wie Abb. 3 zeigt, dokumentierten Perso-
nen, die in Gegenden mit höherer Luftbela-
stung wohnen, durchweg schlechtere Werte
für das Wohlbefinden als Personen, die in Ge-
genden mit geringerer Luftbelastung wohnen.
Dieser Zusammenhang ist statistisch gesi-
chert (signifikant). Ähnliche Aussagen lassen
sich treffen für den Zusammenhang zwischen
Wohlbefinden und Qualität der natürlichen
Umwelt im allgemeinen (wie oben definiert).
2. Wie Abb. 3 ebenfalls zeigt, werden Zusam-
menhänge zwischen Luftbelastung und Wohl-
befinden erst jenseits 40 ug SO,/m3 Luftbela-
stung ausgewiesen. Unterhalb dieser
Schwelle ist keine nennenswerte Reaktion
der Untersuchungspersonen in ihrem Wohl-
befinden auf Luftbelastungen registriert.

Es mag überraschen, wie eindeutig sich stati-
stische Zusammenhänge zwischen Luftbela-
stung und Wohlbefinden überhaupt nachwei-
sen lassen. Bemerkenswert ist insbesondere
auch der oben erwähnte Schwellenwert. Er
deutet auf Beeinträchtigungen des Wohlbe-
findens durch Luftbelastungen bei Schadstoff-
anteilen weit unterhalb der Grenze hin, die
bisher als gesundheitsschädlich angesehen
werden.
Die laut geltender TA Luft (Technische Anlei-
tung Luft) höchstzulässige Dauerbelastung
mit SO, liegt bei durchschnittlich 140ug/m3.
Dieser Grenzwert orientiert sich unter ande-
rem an umweltmedizinischen Erwägungen.

Ein entsprechender Grenzwert der höchstzu-
lässigen Dauerbelastung mit SO, aufgrund
umweltpsychologischer Erwägungen müßte
den zitierten Ergebnissen zufolge mehr als
zwei Drittel darunter liegen! Wenn man be-
denkt, daß der allgemein akzeptierte Gesund-
heitsbegriff der Weltgesundheitsorganisation
(WHO)2) auch psychische Kriterien enthält,
wäre dies nicht nur eine sozial-, sondern auch
eine gesundheitspolitisch relevante Forde-
rung.
Weitere Ergebnisse der Untersuchung beste-
hen darin,
3. daß Personen, die in Gegenden mit allge-
mein guter Umweltqualität leben, sich häufi-
ger im Freien aufhalten als Personen, die in
Gegenden mit allgemein ungünstiger Um-
Weitqualität leben;
4. daß Personen, die in Gegenden mit allge-
mein guter Umweltqualität leben, auch gene-
rell in ihrer Freizeit aktiver sind als Personen,
die in Gegenden mit allgemein ungünstiger
Umweltqualität leben.
Es haben sich außerdem Hinweise darauf er-
geben, daß Personen, die in Gegenden mit hö-
herer Luftbelastung leben, einen vergleichs-
weise größeren Teil der Bedingungen ihrer
gesamten Lebenssituation als streßerzeugend
erfahren. Personen aus Gegenden mit gerin-
gerer Luftbelastung scheinen streßresistenter
zu sein. Interessanterweise finden diese Aus-
sagen keine Entsprechung in den Selbstein-
schätzungen zum Wohlbefinden.
Wie bereits aus den Beispielen der Tafeln 1
und 2 abgeleitet werden kann, handelt es sich
bei den beschriebenen Untersuchungsergeb-
nissen nicht um voneinander völlig unabhän-
gige Vorfälle. Unterschiede in der Qualität
der natürlichen Umwelt im allgemeinen, Ver-
änderungen speziell der Luftqualität und
Schwankungen im Wohlbefinden, die Ausprä-
gung bestimmter Verhaltensweisen und die
Intensität der persönlichen Streßneigung er-
scheinen vielmehr als ein kompliziertes Mo-
saik von Bedingungen, die sich gegenseitig
beeinflussen. Belegbares Wissen über die
Verursachungsmuster solcher internen Zu-
sammenhänge ist bisher erst ansatzweise vor-
handen. Gerade das zuletzt erwähnte Unter-
suchungsergebnis läßt allerdings in diesem
Zusammenhang vielschichtige interne Ver-
flechtungen vermuten und deutet gleichzeitig
auf die Notwendigkeit weiterer wissenschaft-
licher Klärung hin. Die zitierte Studie „Um-



weltqualität als sozialer Faktor" kann hierzu,
allein aufgrund der nur begrenzten Zahl ein-
bezogener Untersuchungspersonen, die an-
spruchsvollere statistische Analysen verbie-
tet, nur wenig beitragen. Der Beitrag, den sie
dagegen leisten kann, besteht in der Förde-

rung eines Bewußtseins für psychisch und so-
zial nachteilige Folgen mäßiger Umweltquali-
tät. Die entsprechenden Befunde werden
auch von den Ergebnissen der wenigen bisher
vorhandenen thematisch verwandten Unter-
suchungen gestützt.



IV. Ergebnisse aus thematisch verwandten Untersuchungen

Einige Ergebnisse aus anderen, überwiegend
amerikanischen Forschungsarbeiten3), die in
eine ähnliche Richtung wie die Ergebnisse
aus „Umweltqualität als sozialer Faktor" wei-
sen, sind zum Beispiel:
— daß Menschen angesichts gefälliger Umge-
bungen ihre Mitmenschen positiver einschät-
zen, geselliger und hilfsbereiter sind;
— daß Lärm das allgemeine Wohlbefinden
mindert, die Hilfsbereitschaft dämpft und,
falls von den Betroffenen nicht beeinflußbar,
Nervosität und Aggressionen fördert;
— daß bei hoher Luftverschmutzung z. B. Zoo-
besuche (im Freien) zurückgehen und Mu-
seumsbesuche (in geschlossenen Räumen) an-
steigen.
Fast makaber sind die Resultate aus experi-
mentellen Untersuchungen, die ebenfalls in
den USA durchgeführt wurden. Es handelt
sich dabei um Laborexperimente über den
Zusammenhang zwischen Geruchsbelastung
(als eine Art von Luftverschmutzung) und
menschlichen Verhaltensweisen. Zur Simula-
tion von „Luftverschmutzung" wurden übelrie-
chende, jedoch medizinisch unbedenkliche
Substanzen verwendet. Bei einer der Untersu-
chungen ) sollten die4 Teilnehmer sich gegen-
seitig anhand von vorab durchgeführten
Einstellungstests auf einer Sympathieskala
einstufen. Entgegen aller Erwartung wurde
am meisten Sympathie zwischen den Teilneh-
mern nicht bei „reiner Luft“ geäußert, sondern
unter Einfluß der künstlich erzeugten Luft-
verschmutzung, und zwar besonders zwischen

Teilnehmern mit ähnlichen Einstellungen.
Dieses Ergebnis wird von den Autoren damit
erklärt, daß die gegenseitige Attraktivität
(Gleichgesinnter!) in unangenehmen Situatio-
nen aufgrund von geteiltem Leid (shared
stress) steigt. Die andere Untersuchung5) kam
zu ähnlichen Ergebnissen: Bei mäßig schlech-
tem Geruch war die Neigung, andere Unter-
suchungsteilnehmer bei Fehlleistungen mit
elektrischen Schocks zu bestrafen, höher als
bei „reiner Luft“ oder penetrantem Gestank.
Diese Ergebnisse schließen zumindest die In-
terpretation nicht aus, daß Menschen bei
mittlerer Luftverschmutzung zunächst intole-
ranter gegenüber Mitmenschen, besonders
denen mit anderen Einstellungen, bei höherer
Luftverschmutzung dagegen generell apa-
thisch werden.
Die ausgewählten Beispiele anderweitiger
Forschungsergebnisse beziehen sich nicht zu-
fällig auf optische Eindrücke, Lärm und Gerü-
che. Von diesen drei Wirkungsgruppen han-
delt der größte Teil der bisherigen sozialwis-
senschaftlichen Untersuchungen von psychi-
schen und sozialen Effekten der natürlichen
Umwelt. Das mag einerseits an forschungs-
ethischen Erwägungen liegen: Humanexperi-
mente mit medizinisch fragwürdigen Substan-
zen, wie z. B. gesundheitsgefährdenden Luft-
schadstoffen, sind heikel. Andererseits mag
diese thematische Selbstbeschränkung auch
von einem Zirkelschluß zwischen wissen-
schaftlicher und politischer Problemwahrneh-
mung der umweltbedingten „Belästigungen"
herrühren. Diese Selbstbeschränkung läßt
sich jedoch, wie die bisherigen Ausführungen
gezeigt haben sollten, sachlogisch nicht recht-
fertigen. Sie läßt sich sogar dann nicht recht-
fertigen, wenn die Betroffenen selbst auf Be-
fragen hin nichts anderes an der Qualität ih-
rer Umwelt monieren als das, was bereits
durch Wissenschaft und Politik als umweltbe-
dingte „Belästigungen“ anerkannt ist. Diese
Auffassung führt allerdings zu der schwieri-
gen Frage, aufgrund welcherart Aussagen und
Tatbestände jenseits gesundheitlicher Erwä-
gungen insgesamt über zumutbare Umwelt-
qualität bzw. Umweltbelastung entschieden
werden soll.



V. Umweltbezogene Bedürfnisse

Befragt man Menschen allgemein nach ihren
umweltbezogenen Bedürfnissen, so werden
die Antworten in aller Regel auf nahelie-
gende Erfordernisse des täglichen Lebens und
darüber hinaus auf die oben kommentierten,
sinnlich unmittelbar erfahrbaren Umwelt-
eigenschaften zielen. Diese Annahme wird
durch die Erhebungen zu „Umweltqualität als
sozialer Faktor“ betätigt: Auf Fragen zu mehr
oder weniger wünschenswerter Umweltquali-
tät ohne Antwortvorgaben liegen spontane
Nennungen fast nur von sinnlich unmittelbar
erfahrbaren Umwelteigenschaften vor, meist
von städtebaulichen und Ausstattungsmerk-
malen mit nachvollziehbarer Funktion im All-
tagsleben der Befragten (z. B. Schulen, Ver-
kehrsverbindungen). Sinnlich nicht unmittel-
bar erfahrbare Bestandteile der Umweltquali-
tät oder deren Beeinträchtigung, etwa in
Form von färb- und geruchlosen Luftschad-
stoffen, werden von 51 der 52 Untersuchungs-
personen nicht genannt, obwohl das Untersu-
chungsgebiet Berlin alles andere als ein Rein-
luftgebiet ist. Hinsichtlich solcher Umweltei-
genschaften müssen Meinungsumfragen in
der Bevölkerung als entscheidungsvorberei-
tendes Erhebungsinstrument also weitgehend
versagen. Es wäre Aufgabe fachübergreifen-
der Forschung, verstärkt nach anderen We-
gen entscheidungsrelevanter Wissensver-
mehrung zu suchen.
Unter den zitierten anderweitigen For-
schungsergebnissen über Auswirkungen aus-
schließlich sinnlich wahrnehmbarer Umwelt-
eigenschaften sind einige, für die der bisher
in bezug auf psychische und soziale Auswir-
kungen für erschöpfend gehaltene Tatbestand
der „Belästigungswirkung" eher als zu ver-
harmlosend bezeichnet werden muß. Gestank
als solcher beispielsweise mag noch unter
diese Kategorie fallen. Dessen in den erwähn-
ten Experimenten aus den Vereinigten Staa-
ten beschriebene unmittelbare Folgen — Ag-
gressionsneigungen unter Geruchsbelästi-
gung, bei hoher Sympathie für Gleichgesinnte
— dürften die Bagatellgrenze der „Belästigun-
gen" jedoch überschritten haben.
Denkt man anhand solcher Befunde folgerich-
tig weiter, so endet man damit, daß etwa hohe
Luftbelastungen, die in den Städten der Indu-

strieländer — besonders im Winter — ja be-
reits Realität sind, zur interessenegoistischen
Gruppenbildung und zum täglichen „sozialen
Kleinkrieg“ und schließlich auch zu allgemei-
ner Apathie das Ihrige beitragen. Es ist kaum
anzunehmen, daß man — vorausgesetzt, sol-
che Zusammenhänge würden künftig bestä-
tigt und allgemein bekannt — Umweltbela-
stungen mit einem derartigen Wirkungs-
potential als bedürfnisgerecht bezeichnen
dürfte.
An dieser Stelle sei an die eingangs erwähnte
Prioritätensetzung des Rates von Sachver-
ständigen für Umweltfragen zurückerinnert,
in der es sinngemäß heißt, Gesundheit sei vor
Umwelteinflüssen zu schützen und umweltbe-
dingte Belästigungen könnten erst zeitlich
danach angegangen werden. Nun hat es je-
doch den Anschein, als gäbe es außer der phy-
sischen Gesundheit auch andere schutzwür-
dige Güter am menschlichen Dasein als sim-
ple Belästigungen. Dann besteht nicht mehr
nur die Forderung nach dem Schutz des
menschlichen Lebens überhaupt vor Umwelt-
belastungen, sondern es stellt sich zuneh-
mend die Frage, was das denn für ein Leben
sei, das da so sorgsam gehütet wird, kurz: die
Forderung nach akzeptabler Lebensqualität.
Sie erhält steigende Bedeutung, wenn eine
wachsende Zahl von Bürgern die Lebensqua-
lität als schutzwürdiges, über die Gewährlei-
stung allein physisch-materieller Bedingun-
gen hinausreichendes Gut ansieht.
Man wird allerdings nicht erwarten können,
daß solche Überlegungen gerade zum jetzigen
Zeitpunkt zu einer dramatischen Vervielfa-
chung umweltpolitischer Aktivitäten führen
werden. Schließlich ist allgemein bekannt,
daß zum Teil empfindliche Abhängigkeiten
zwischen ökologischen, ökonomischen und
gesellschaftspolitischen Zielen und Interes-
sen bestehen, die eine Radikalkur unwahr-
scheinlich machen. Allerdings sollte es den-
noch Aufgabe der Wissenschaft sein und blei-
ben, mit klären zu helfen, was die Bandbreite
dessen, um das argumentiert und verhandelt
wird, denn tatsächlich ist — auch in der Um-
weltpolitik. Die Forschungslandschaft der
Bundesrepublik weist in dieser Hinsicht noch
viele, allzu viele weiße Flecken auf.



Thomas Darimont

Trinkwasserqualität im Spannungsfeld
von Gesundheits-, Umwelt- und Landwirtschaftspolitik
Lösungsansätze zur Verringerung der Nitratbelastung

I. Landwirtschaft im Industriestaat

Trinkwasser gilt zweifellos als eines der wich-
tigsten Lebensmittel. Sein Schutz und seine
Überwachung können auf eine lange Tradi-
tion zurückblicken. Trotzdem ist es nicht ge-
lungen, Qualitätsbeeinträchtigungen zu ver-
hindern. Fortschritte auf dem Gebiet der Ana-
lytischen Chemie lassen die zunehmende
Verunreinigung des Trinkwassers erkennen.
Einer der ursächlichen Umweltfaktoren stellt
die extensiv betriebene Landwirtschaft dar.
Das Mißverhältnis der sozialen Aufgaben der
Agrarwirtschaft ) wird immer deutlicher. Die
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage
tritt gegenüber der Nahrungsmittelerzeugung
und den betriebswi

1

rtschaftlichen Existenzga-
rantien zurück. Die Ausrichtung der landwirt-
schaftlichen Produktion an den Zielsetzungen
der industriellen Wirtschaftsweise führte
zwangsläufig zur Kollision mit den Natur-
kreisläufen. Als besonders betroffen gilt der
ökologisch empfindliche Wasserhaushalt, der
infolge von Bewässerungsmaßnahmen nicht
nur quantitativ, sondern durch den großflä-
chigen Einsatz von Pestiziden und Düngemit-
teln auch qualitativ in Mitleidenschaft gezo-
gen wird. Diesen zum Teil irreversiblen Vor-
gängen gilt es durch legislativ-administrative
Maßnahmen entgegenzuwirken.

1. Umweltpolitische Rahmenkonzeption

Die ersten Ansätze der Umweltpolitik in der
Bundesrepublik gehen auf die sechziger Jahre
zurück. Die Umweltgesetzgebung dieses Jahr-
zehnts wird von der nur punktuellen Abwehr
gegen unmittelbare Gefahren charakterisiert,
wie z. B. das DDT-, das Detergentien- oder das
Altölgesetz.
Erst das Umweltprogramm der Bundesregie-
rung von 1971 stellte einen Versuch dar, die
Umweltzerstörung durch eine umfassendere
Gesetzgebung anzugehen. Als Beispiele für

die Tendenzwende der Umweltpolitik stehen
das Abfallbeseitigungsgesetz (1972, Abfallbe-
seitigung nur in speziellen Anlagen), das Bun-
desimmissionsschutzgesetz (1974, Genehmi-
gungspflicht von luftverunreinigenden Anla-
gen) und die Gründung des Umweltbundes-
amtes (1974).
Als wassergütepolitisches Instrument aus die-
ser Phase ist das Wasserhaushaltsgesetz als
eine Art Grundgesetz für die Ordnung des
Wasserkreislaufes zu nennen. Es stammt zwar
aus dem Jahre 1957, die wichtigsten Änderun-
gen und Ergänzungen hat jedoch die Novelle
von 1976 gebracht. Die Novellierung ermög-
lichte die Verknüpfung des Wasserhaushalts-
gesetzes als Ordnungsrecht mit dem Abwas-
serabgabengesetz als Abgabenrecht.

Auch für die landwirtschaftliche Verunreini-
gung des Grundwassers durch die Ausbrin-
gung von Pestiziden und Düngemitteln er-
scheint das Wasserhaushaltsgesetz von Be-
deutung. Danach bedarf die Benutzung eines
Gewässers einer behördlichen Erlaubnis. Als
Benutzung gilt auch die Einleitung von Stof-
fen in das Grundwasser. In der Praxis wird
dieses Gesetz jedoch nicht im größeren Rah-
men auf die Landwirtschaft angewandt. Der
Grund liegt wohl in der Auftrennung der Me-
dialbereiche Boden und Wasser. Der Land-
wirt benutzt den Boden; daß er damit auch
das Grundwasser verunreinigen kann, müßte
ihm im Einzelfall nachgewiesen werden. Hier
gilt es, mit Hilfe der wasserwirtschaftspoliti-
schen Instrumente in den achtziger Jahren
Abhilfe zu schaffen.

2. Die Novellierung
der Trinkwasser-Verordnung

Das Trinkwasser wird zu ca. 70 Prozent aus
Grundwasser gewonnen und ist somit auch
der landwirtschaftlichen Verschmutzung aus-
gesetzt. Der Charakter der Zwangsversor-
gung läßt legislative Maßnahmen notwendig
erscheinen, um Verunreinigungen mit schäd-



liehen Stoffen so gering wie möglich zu hal-
ten.
Die Qualität des Trinkwassers wird zur Zeit
durch eine Verordnung aus dem Jahre 1976
geregelt, nach der u. a. zwölf chemische In-
haltsstoffe in regelmäßigen Zeitabständen
analysiert werden müssen. Der Rat der Euro-
päischen Gemeinschaft hat 1980 eine Richtli-
nie verkündet, die mit über 60 zu überprüfen-
den Parametern eine erhebliche Erweiterung
der bundesdeutschen Verordnung darstellt.
Aus noch ungelösten Problemen bei der che-
mischen Analytik, aber auch durch z. T.
enorme Grenzwertsenkungen, resultieren zu-
sätzliche Schwierigkeiten bei der Übernah-
me.
Die EG-Trinkwasserrichtlinie hätte bereits
1982 in nationales Recht umgesetzt werden
müssen2). Die mit der Novellierung verbun-
denen Anforderungen können jedoch nicht
als Überraschungen abgetan werden, hat die
Bundesrepublik doch selbst an der Erstellung
der Richtlinie mitgewirkt. Die Verzögerung
der Übernahme erhöht dagegen die Span-
nung, ob die damit verbundenen Probleme
mit Übergangs- und Ausnahmeregelungen
umgangen werden.

3. Landwirtschaftliche Düngung
und Trinkwassergütestandards

Für die Trinkwasserqualität existieren seit
den siebziger Jahren Gütestandards. Ein Para-
meter dieser Standards stellt das Nitrat dar.
Nitrat kann durch die landwirtschaftliche
Stickstoffdüngung in Grund- und Trinkwasser
gelangen. Die Gefahren, die von diesem Stoff
für die menschliche Gesundheit ausgehen, be-
stehen zum einen in der Auslösung von Blau-
sucht bei Säuglingen und zum anderen in der
Weiterreaktion zu cancerogenen Substan-
zen ).3

Der Grenzwert für Nitrat im Trinkwasser un-
terlag im letzten Jahrzehnt einem Wand-
lungsprozeß, hinter dem sich der Pragmatis-
mus der Gesundheitspolitik gegenüber einer
industrialisierten Landwirtschaft verbirgt. Im
Jahre 1970 setzte die Weltgesundheitsorgani-
sation in ihren „European Standards for
Drinking-Water" einen Grenzwertbereich von
50 bis 100 mg/1 fest. In einem Entwurf für die
bundesdeutsche Trinkwasser-Verordnung
strebte das Gesundheitsministerium anfäng-
lich 50 mg/1 als Höchstwert an. Im Jahre 1976
trat diese Verordnung nach fast 15jähriger
Verhandlung in Kraft; mit ihrem Höchstwert
von 90 mg Nitrat/1 orientierte sie sich aller-
dings an dem oberen Grenzwert der Europäi-
schen Standards der Weltgesundheitsorgani-
sation. Bereits 1979 veröffentlichte die Trink-
wasserkommission des Bundesgesundheits-
amtes eine Empfehlung zur Herabsetzung des
Grenzwertes auf 50 mg/14), die jedoch in der
Änderung der Trinkwasser-Verordnung im
Jahre 1980 nicht berücksichtigt wurde. Seit
Mitte 1980 liegt die Trinkwasserrichtlinie des
Rates der Europäischen Gemeinschaft vor, die
ebenfalls 50 mg Nitrat/1 als zulässige Höchst-
konzentration vorschreibt, darüber hinaus 
noch eine Richtzahl von 25 mg/1 als wün-
schenswert ansieht. Aufgrund der Harmoni-
sierungsklausel des EWG-Vertrages ist die
Bundesregierung gehalten, im Zuge einer No-
vellierung der Trinkwasser-Verordnung den
Grenzwert für Nitrat im Trinkwasser von 90
auf mindestens 50 mg/1 herabzusetzen. Auch
bei der novellierten Verordnung wird sich die
Bundesregierung wieder an der oberen
Grenze des empfohlenen Standards orientie-
ren. Dabei hat sie die gesundheitlichen Ge-
fahren dieses Stoffes längst erkannt. Für han-
delsübliches Flaschenwasser zur Säuglingser-
nährung, einem Lebensmittel, in dem der
Schadstoff ohne umweltpolitische Maßnah-
men minimiert werden kann, ist der Grenz-
wert auf 10 mg Nitrat/1 herabgesetzt wor-
den ).5
Die Forderung zur Senkung des Höchstwer-
tes ging einher mit der zunehmenden Fülle
von wissenschaftlichen Arbeiten, die den Zu-
sammenhang zwischen landwirtschaftlicher
Düngung und Trinkwasserverunreinigung be-
legten. Das Ergebnis stellt eine Verbesserung
des Trinkwassergütestandards dar, die in ih-
rer Tendenz zwar zu begrüßen ist, die aber
direkt keinerlei Rückwirkungen auf die Ver-
ursacher haben wird.



II. Immissions- und Emissionskonzept

Die Ursache-Wirkungsbeziehung zwischen
landwirtschaftlicher Düngung und gesund-
heitlichen Gefahren von Nitrat im Trinkwas-
ser nachzuweisen, ist zwar gelungen. In um-
gekehrter Richtung jedoch aufgrund der Wir-
kung beim Verursacher anzusetzen, scheint
ein politisches Problem darzustellen.

Zwei sich scheinbar unversöhnlich gegen-
überstehende umweltpolitische Konzepte
sind die Gründe für den fehlenden Hand-
lungsspielraum: das Immissionsprinzip und
das Emissionsprinzip.
Emissionsbezogene Maßnahmen setzen di-
rekt beim Verursacher an, mit dem Ziel der
Minimierung des Schadstoffausstoßes. Die
Verringerung der Emissionen stellt die un-
mittelbare und wirkungsvollste Anwendung
des Verursacherprinzips als tragenden Ge-
danken der bundesdeutschen Umweltpolitik
dar. Solche praxisnahen Regelungen rücken
die .social costs' in den Mittelpunkt der volks-
wirtschaftlichen Bilanzierung von Umwelt-
schäden. Da präventive Maßnahmen aber mit
Auflagen für den Verursacher als „sensiblen“
Förderer des Wirtschaftswachstums verbun-
den sind, gilt die Anwendung des Emissions-
prinzips als politisch schwer durchsetzbar.

Ist ein Schadstoff erst einmal in die Umwelt
gelangt, sind Maßnahmen zu treffen, um die
Aufnahme durch den Menschen zu minimie-
ren. Diese immissionsbezogenen Regelungen
sollten sich nur an der gesundheitlichen Be-
wertung eines Stoffes orientieren und prag-
matische Aspekte außer acht lassen. Die Er-
stellung von Grenzwerten, die auf dem Im-
missionsprinzip beruhen, basiert auf medizi-
nisch-naturwissenschaftlicher Forschung und
ist mit weniger Widerstand zu realisieren als
emissionsbezogene Werte, die stärker in den
wirtschaftspolitischen Entscheidungsprozeß
einbezogen sind.

Das Beispiel Nitrat steht stellvertretend für
diese Problematik. Die gestiegenen Konzen-
trationen in Grund- und Trinkwasser und die
ursächlichen Beziehungen zur Landwirtschaft
sind erkannt worden. Verursacherorientierte
Maßnahmen unter dem Vorzeichen des Um-
weltschutzes wurden dagegen nicht ergriffen.
Jedoch sind gesundheitspolitische Maßnah-
men in Form eines nutzungsbezogenen Ge-
wässergütestandards erlassen worden; aller-
dings ist auch hierbei die Zurückhaltung des
Gesetzgebers zu bemängeln: die Grenzwert-
senkung kommt viel zu spät, sie erfolgt nur
auf Verlangen der Europäischen Gemein-

schaft und orientiert sich wiederum an dem
vorgeschriebenen Maximalwert.
Der neue Grenzwert für Nitrat wird von ca. 5
bis 10% der bundesdeutschen Trinkwässer
überschritten6). Zur Lösung dieses Problems
werden wieder immissionsbegrenzende Maß-
nahmen diskutiert. Fachkreise empfehlen das
Mischen von nitratreichem mit nitratarmem
Trinkwasser, den Anschluß an Fernwasserlei-
tungen und die Trinkwasseraufbereitung ).
Verursacherorientierte Ansätze werden tun
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lichst ausgeklammert.
Zum langfristigen Schutz des Verbrauchers
gilt es jedoch, die beiden umweltpolitischen
Konzepte des Emissions- und Immissionsprin-
zips zu vereinen. Zur Einhaltung von immis-
sionsbezogenen Gütestandards sind emis-
sionsbezogene Maßnahmen über das Verur-
sacherprinzip vorzunehmen. Für das Nitrat-
problem bedeutet dies, daß zur Verhinderung
von Überschreitungen des Trinkwassergrenz-
wertes landwirtschaftsorientierte Regelungen
angegangen werden müssen. Allein die dra-
stische Reduktion der Nitratemission führt
auf Dauer zur Sanierung des belasteten
Grundwassers und damit zur Einhaltung des
Immissionsstandards. Zur Verfolgung dieses
Zieles sind wiederum nur ressortübergrei-
fende Lösungsansätze geeignet, die die z. T.
unterschiedlichen Interessen von Umwelt-
schutz, Gesundheitsschutz und Landwirt-
schaft in Einklang bringen.

Stufenplan
Das notwendige wirtschaftspolitische Instru-
mentarium zur Lösung der anstehenden Pro-
bleme ist vorhanden und auf anderen Gebie-
ten bereits erprobt worden. Ein Stufenplan
kann sich als ein wirkungsvoller Ansatz er-
weisen, da er die jeweilige Reaktion der Land-



Wirtschaft auf eine Maßnahme vor der Ergrei-
fung der nachfolgenden berücksichtigt.
Ein solcher umweltpolitischer Katalog könnte
sich wie folgt gliedern:

a) Beeinflussung der Zielsetzung derprivaten
landwirtschaftlichen Produktion (moral
suasion)

Durch Informationen und Appelle werden die
landwirtschaftlichen Betriebe angehalten, die
gesellschaftlichen Folgekosten bei ihrem ein-
zelwirtschaftlichen Verhalten zu berücksich-
tigen8). Eine entwickeltere Form dieser Maß-
nahme bestünde in dem Einsatz von Umwelt-
schutzbeauftragten in größeren Betrieben.
Parallel dazu stehen Verhandlungen zwi-
schen Landwirtschafts- und Umweltschutz-
verbänden einerseits und Landwirtschafts-,
Umweltschutz- und Gesundheitsministerien
andererseits9).
Der Erfolg dieses Instruments kann wegen
der Dominanz einzelwirtschaftlicher Ent-
scheidungen gegenüber gesamtgesellschaftli-
chen Bezügen nur begrenzt sein. Dieser erste
Schritt stellt jedoch die Grundlage für weiter-
reichendere Maßnahmen dar.

b) Subventionierung bestimmter Produkte
Landwirtschaftspolitik gilt als Subventionspo-
litik. Es liegt daher nahe, auch diese Maß-
nahme zur Erreichung von umweltpolitischen
Zielsetzungen in der Landwirtschaft einzuset-
zen. Die Subventionierung bestimmter Nah-
rungsmittel, die mit düngereinsparenden Pro-
duktionstechnologien und -arten (z. B. alter-
native Landbaumethoden) hergestellt werden,
hat eine Umstrukturierung der Nachfrage zu-
gunsten dieser umweltfreundlich produzier-
ten Güter zur Folge.
Subventionen verstehen sich jedoch nur als
Übergangsmaßnahmen, bis die Marktmecha-

nismen aus sich heraus das erklärte Ziel ver-
folgen, oder bis der nächste Schritt des Stu-
fenplans notwendig wird.

c) Erhebung von Steuern
Eine Besteuerung von Düngemitteln würde
sich je nach Höhe dieser Abgabe mehr oder
weniger auf die Einsatzmengen auswirken.
Dies gilt jedoch nur für die .normal' produzie-
rende Landwirtschaft. Beim Anbau von Inten-
sivkulturen nehmen die Kosten für Dünge-
mittel prozentual gesehen nur einen geringen
Anteil in der betriebswirtschaftlichen Kalku-
lation ein. Gerade hier ist jedoch aus gewäs-
sergütepolitischer Sicht eine Minimierung
des Düngereinsatzes notwendig.

d) öffentliche fnvestitionen und Düngemen-
genauflagen

Unter öffentlichen Investitionen darf hierbei
nicht die immissionsbezogene Beseitigung
des Schadstoffes aus dem Grund- und Trink-
wasser verstanden werden. Forschungsaktivi-
täten sollen vielmehr eine Überwachung von
Emissionen gewährleisten; das hieße z. B. die
Errichtung eines Grundwassermeßnetzes in
der Bundesrepublik10), dessen Planung sich
auch an den landwirtschaftlichen Verursa-
chern orientiert.
Eine solche Kontrollinstanz stellt die Voraus-
setzung für die letzte und wirkungsvollste
Maßnahme zur Verminderung der Dünger-
auswaschung dar: Auflagen auf dem Gebiet 
der Düngemittelausbringung. Eine Limitie-
rung der Höchstmenge und eine jahreszeitli-
che Begrenzung in Verbindung mit entspre-
chenden Sanktionsmöglichkeiten stellen
langfristig den sichersten Weg dar, die Nitrat-
auswaschung in das Grundwasser zu verhin-
dern.
Ein solcher Stufenplan trifft in einigen Punk-
ten sicherlich auf harten Widerstand von
landwirtschaftlichen Interessenverbänden.
Dem ist zum einen entgegenzuhalten, daß das
Konzept im wesentlichen von der Einsicht
und Mitarbeit der landwirtschaftlichen Be-
triebe mitbestimmt werden kann. Zum andern
liegt diesem Plan das Verursacherprinzip zu-
grunde, das durchaus auch mit weiterreichen-
deren Forderungen vereinbar ist, wie etwa
der Angebotsbegrenzung von Umweltnut-
zungsmöglichkeiten.



Günter Hartkopf/Eberhard Bohne: Die Ausgangssituation unserer Umwelt-
politik
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 42/83, S. 3—12

Veröffentlichungen über spezielle umweltpolitische Themen nehmen nach Zahl, Umfang
und Sachgebieten rapide zu. Doch fehlte in der Umweltliteratur bisher eine systematisch
aufbereitete Darstellung auch der Ausgangssituation der Umweltpolitik, die auf Fakten
aufbaut und daraus Leitlinien für staatliches und gesellschaftspolitisches Umwelthandeln
entwickelt. Erst wenn die Ausgangssituation mit ihren Entwicklungstrends analysiert ist
und die vielgehörten, sehr unterschiedlichen Bekundungen über die Zukunft der Umwelt
auf ihren tatsächlichen und begründbaren Inhalt untersucht sind, können die gesellschaft-
lichen Postulate und Strömungen zur Rettung der Umwelt bewertet werden. Die Verfasser
schließen mit ihrem so verstandenen Beitrag — der die wesentlichen Teile der entspre-
chenden Kapitel des Bandes „Umweltpolitik. Band I“ zusammenfaßt — eine Lücke in der
Umweltliteratur. Nach ihren Erkenntnissen muß Umweltpolitik auf der Grundlage einer
fortentwickelten, anthropozentrischen Verantwortungsethik gewährleistet werden, die
Schutz und Achtung der Natur als notwendigen Bestandteil der Menschenwürde begreift
Sie unterscheiden sich hierin von manchen Auffassungen, die ein vom Menschen unabge-
leitetes Eigenrecht der Natur als Grundlage von Umweltpolitik postulieren, dabei aber
übersehen, daß unsere staatliche Umweltpolitik an die anthropozentrische Werthaltung
des Grundgesetzes gebunden ist. Aus der Verantwortung für die Zukunft unserer Umwelt
wird als Motiv für die notwendigen Maßnahmen zu ihrer Erhaltung das „Prinzip der
Furcht als Element der Verantwortung" festgestellt, das als Herausforderung zu verstehen
ist. Diese Herausforderung ist zu meistern, wenn verantwortungsvolles Handeln auch auf
Glaubwürdigkeit im eigenen Verhalten zurückzuführen ist

Volker Prittwitz: Umwelt und Außenpolitik
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 42/83, S. 13—24

Internationale Umweltprobleme werden bisher fast ausschließlich unter dem staatenüber-
greifenden Gesichtspunkt internationaler Umweltpolitik thematisiert, jedoch nicht vom
Interessengesichtspunkt einzelner Staaten aus, also in außenpolitischer Sicht. Die Erklä-
rung hierfür kann darin liegen, daß die Durchsetzbarkeit und Reichweite supranationaler
Lösungsansätze der Umweltpolitik in den sechziger und siebziger Jahren überschätzt wor-
den ist; als hemmend erscheinen jedoch auch Charakteristika der traditionellen Außenpo-
litik. In dem Aufsatz werden Ziele, typische Interessenkonstellationen, Strategien und
Instrumente sowie organisatorische Fragen einer Außenpolitik zu Umweltproblemen
(Umwelt-Außenpolitik) abgehandelt. Mit einer solchen Politik wird das Spektrum der tra-
ditionellen außenpolitischen Ziele um einen weiteren Zielkomplex erweitert. Mit zuneh-
mendem Druck grenzüberschreitender Umweltprobleme dürfte sich erweisen, daß sich
die Lösungsanforderungen einer solchen Politik auch auf andere Bereiche der Außenpoli-
tik, so die Bereiche der Außenwirtschaftspolitik, der internationalen Technologiepolitik
und der Entwicklungspolitik, massiv auswirken.

Katrin Gillwald: Psychische und soziale Auswirkungen mäßiger Umweltqua-
lität
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 42/83, S. 25—33

Die Hauptthese dieses Beitrages ist, daß auf Menschen außer gesundheitlichen Beein-
trächtigungen von Umweltbelastungen auch psychische und soziale Auswirkungen ausge-
hen, die bisher noch gar nicht bzw. nicht ihrer mutmaßlichen Bedeutung entsprechend
Eingang in die umweltpolitische Diskussion gefunden haben. Diese These wird anhand
von Ergebnissen einer Untersuchung zum Thema „Umweltqualität als sozialer Faktor" des
Internationalen Instituts für Umwelt und Gesellschaft (Wissenschaftszentrum Berlin) er-
läutert und durch ähnliche Befunde anderweitiger Untersuchungen untermauert. Dabei
wird speziell auch der bisher im Zusammenhang mit möglichen psychischen und sozialen
Auswirkungen mäßiger Umweltqualität scheinbar einzige zu Gebote stehende Begriff der
„Belästigung", wie ihn unter anderem auch der Rat von Sachverständigen für Umweltfra-
gen benutzt, kritisch beleuchtet.



Thomas Darimont: Trinkwasserqualität im Spannungsfeld von Gesundheits-,
Umwelt- und Landwirtschaftspolitik — Lösungsansätze zur Verringerung
der Nitratbelastung
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 42/83, S. 35—38

Fortschritte auf dem Gebiet der Analytischen Chemie lassen die zunehmende Verunreini-
gung des Lebensmittels Trinkwasser erkennen. Einer der ursächlichen Umweltfaktoren
stellt die extensiv betriebene Landwirtschaft dar. Durch den großflächigen Einsatz von
Pestiziden und Düngemitteln wird der ökologisch empfindliche Wasserkreislauf gestört.
Für die Qualität des Trinkwassers bestehen seit den siebziger Jahren Gütestandards. Die
Entwicklung des Grenzwertes für Nitrat, das infolge der landwirtschaftlichen Stickstoff-
düngung über das Grundwasser in das Trinkwasser gelangt, zeigt exemplarisch den prag-
matischen Charakter von gesundheitspolitischen Entscheidungen auf.
Gründe für die fehlenden verursacherorientierten Lösungsansätze im Bereich des Trink-
wasserschutzes sind in den beiden, sich scheinbar unversöhnlich gegenüberstehenden,
umweltpolitischen Konzepten zu suchen: dem Immissions- und dem Emissionsprinzip. Die
Festlegung eines immissionsbezogenen Trinkwassergütestandards für Nitrat ist zwar ge-
lungen; zur Einhaltung dieses Wertes in der Praxis sind dagegen weiterreichendere emis-
sionsbezogene, d. h. verursacherorientierte Maßnahmen notwendig.
Ein Stufenplan, der die Einsicht und die Mitarbeit der landwirtschaftlichen Betriebe mit
einschließt, könnte ein Instrument zur Lösung der anstehenden Probleme darstellen. Ein
solcher umweltpolitischer Katalog reicht von Informationen und Appellen über die Sub-
ventionierung von düngereinsparenden Produktionsarten und die Erhebung von Steuern
für Düngemittel bis hin zu Auflagen im Bereich der Düngerausbringung.


